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masernimpfung: niedrige Quoten in bayern – KVb-Vorstand ruft zur impfung auf

Von Mitte April bis Ende Juli 2013 
(30. Meldewoche) wurden in Bay-
ern laut der Statistik des Landes-
amtes für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit bereits 591 Ma-
sernfälle gemeldet – davon über 90 
Prozent im Regierungsbezirk Ober-
bayern. Die Erkrankungen treten 
vor allem in der Region München 
und den umgebenden Landkreisen 
auf. Bemerkenswert ist auch ein 
Masernausbruch mit fast 50 Er-
krankten an einer Waldorf-Schule 
im Landkreis Landsberg am Lech. 
In ganz Bayern sind aktuell vor al-
lem Jugendliche und junge Erwach-
sene betroffen, da es gerade in die-
sen Altersgruppen relevante 
Impflücken gibt. Aber auch bei 
Kleinkindern bis zum 24. Lebens-
monat besteht vor allem in Bayern 
beim Masernimpfschutz Hand-
lungsbedarf. Dies zeigt die vor Kur-
zem veröffentlichte Versorgungsat-
las-Studie des Zentralinstituts für 
die kassenärztliche Versorgung in 
Deutschland, über die in den Medi-
en im Juli intensiv berichtet wurde. 
In dieser Studie wurden die Quoten 
der ersten und zweiten Masernimp-
fung des Geburtsjahrgangs 2008 
bundesweit ausgewertet. Während 
in Deutschland insgesamt 85,8 Pro-
zent der Kinder bis zum Ende des 
zweiten Lebensjahres mindestens 
eine, und 62,0 Prozent zwei Ma-
sernimpfungen erhielten, erreichte 
Bayern nur Impfquoten von 82,3 
Prozent beziehungsweise 56,4 Pro-
zent und stellt im Bundesländerver-
gleich das Schlusslicht dar. 

Innerhalb Bayerns waren in den 
Landkreisen Rosenheim, Garmisch-
Partenkirchen und Bad Tölz-
Wolfratshausen die Impfquoten am 
niedrigsten und betrugen für die 
erste Masernimpfung nur zwischen 
61,3 Prozent und 65,6 Prozent so-
wie für die zweite Masernimpfung 

zwischen 35,1 Prozent und 39,5 
Prozent. Um die Masern auszurot-
ten, müssten laut der Weltgesund-
heitsorganisation WHO 95 Prozent 
der Bevölkerung geimpft sein – ein 
Ziel, von dem Deutschland noch 
weit entfernt ist.

impfempfehlungen der stiKo

Die Ständige Impfkommission am 
Robert Koch-Institut (STIKO) emp-
fiehlt für Kleinkinder im Alter von 
11 bis 14 Monaten die erste Immu-
nisierung mit einem MMR-Impfstoff 
(gegen Masern, Mumps und Rö-
teln), zum Beispiel im Rahmen der 
Früherkennungsuntersuchung U6. 
Die erste MMR-Impfung kann be-
reits bei neun Monate alten Kin-
dern durchgeführt werden, wenn 
diese in Gemeinschaftseinrichtun-
gen wie einer Kindertagesstätte 
aufgenommen werden sollen oder 
Kontakt zu einem Masernerkrank-
ten hatten (Impfung dann innerhalb 
von drei Tagen nach erfolgtem Kon-
takt). Bis zum Ende des zweiten Le-
bensjahres (empfohlen im Alter von 
15 bis 23 Monaten) soll auch die 
zweite Masernimpfung durchge-
führt sein. Diese ermöglicht den 
Aufbau einer Immunität bei denje-
nigen, die nach der ersten MMR-
Impfung noch nicht geschützt sind. 
Es handelt sich dabei also um eine 
sogenannte Auffangimpfung, nicht 
um eine Auffrischung der Immu-
nantwort wie bei anderen Impfun-
gen. Versäumte MMR-Impfungen 
sollten möglichst rasch (bis zum 
Ende des 17. Lebensjahres) nachge-
holt werden.

Ferner empfiehlt die STIKO allen 
nach 1970 geborenen Erwachse-
nen (ab dem 18. Lebensjahr) mit 
unklarem Impfstatus, ohne Impfung 
oder mit nur einer Impfung gegen 
Masern in der Kindheit die einmali-

ge Standardimpfung. Diese Imp-
fung ist für den betreffenden Er-
wachsenen wichtig, der die Masern 
nicht durchgemacht hat und somit 
nicht immun ist, aber ebenso auch 
für den Schutz der Säuglinge, die 
selbst noch nicht geimpft werden 
können. Vorzugsweise soll auch bei 
Erwachsenen der MMR-Impfstoff 
verwendet werden (Lebendvakzine; 
Impfung während Schwangerschaft 
ist kontraindiziert). Bei unklarer Im-
munität wird empfohlen, vorab kei-
ne Antikörpertiter-Bestimmung, 
sondern gleich die Masernimpfung 
durchzuführen.

die rolle des Arztes: Aufklärung 
und beratung

Masern sind keine harmlose Kin-
derkrankheit, sondern gefährden 
insbesondere Säuglinge und Klein-
kinder, aber auch Erwachsene über 
20 Jahren mit gravierenden Kompli-
kationen und Folgekrankheiten und 
können zum Tode führen. Bei Kin-
dern sterben bis zu drei von 1.000 
Erkrankten infolge der Masern. 

Bei gehäuftem Auftreten von Ma-
sern – wie derzeit in Bayern – ist 
die konsequente Umsetzung der 
aktuellen STIKO-Impfempfehlungen 
von besonderer Bedeutung. Des-
halb bittet der KVB-Vorstand alle 
Ärzte um ihre Mitarbeit im Hinblick 
auf Beratung und Durchführung der 
Masernimpfung.

 � Bitte sprechen Sie ihre Patien-
ten bei Terminen in der Arztpra-
xis gezielt auf den Impfschutz 
gegen Masern an. 

 � Bitte nutzen Sie dazu auch die 
Möglichkeiten in Ihrem Praxis-
EDV-System (Einladungs- bezie-
hungsweise Recall-Funktion). 

 � Bitte prüfen Sie den Impfschutz 
bei sich selbst und ihrem Praxis- 
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personal und holen Sie bei Bedarf 
die Masernimpfung nach.

Die niedergelassenen Vertragsärz-
te sind wichtige Ansprechpartner 
für eine überzeugende Aufklärung 
und Beratung ihrer Patienten bezie-
hungsweise der Eltern zum Thema 
Impfschutz gegen Masern. Die KVB 
hat unter www.kvb.de in der Rub-
rik Praxis/Praxisführung/Infektio-
nen/Masern zu dem Thema eine ei-
gene Seite eingerichtet. Hier finden 
Sie Fachinformationen, Flyer für Ihr 
Wartezimmer und auch zahlreiche 
direkte Verlinkungen auf hilfreiche 
externe Internetseiten.

Bei Fragen erreichen Sie unseren 
Experten Dr. Lutz Bader unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 34 78
E-Mail svs@kvb.de

Gemäß des Landtagsbeschlusses 
(LT-DRs.: 11/17569) aus dem Jahr 
1990 legt die Bayerische Staatsre-
gierung jedes Jahr einen Bericht 
über die Ergebnisse der amtlichen 
Lebensmittel-, Kosmetik- und Be-
darfsgegenständeüberwachung 
vor. An dieser Stelle möchten wir 
Sie insbesondere über die Untersu-
chungsergebnisse aus dem Jahr 
2012 zu gefährlichen Tätowiermit-
teln informieren, die das Bayeri-
sche Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
unlängst veröffentlicht hat. 

Demnach wurden besonders in 
schwarzen Tätowiermitteln polyzy-
klische aromatische Kohlenwasser-
stoffe gefunden. Der in schwarzen 
Tattoofarben in der Regel als farb-
gebender Bestandteil enthaltene 
Farbstoff Carbon Black, muss in 
der Bestandteileliste auf dem Pro-
dukt mit der Colour-Index-Nummer 
CI 77266 angegeben werden. Car-
bon Black ist Ruß, der technolo-
gisch durch die unvollständige Ver-
brennung von kohlenwasserstoff-
haltigen Materialien, wie Erdgas 
oder bestimmten Erdölfraktionen 
gewonnen wird. Produktionsbe-
dingt kann dieser Farbstoff – je 
nach Qualität – mit polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffen 
(PAK) verunreinigt sein. Zur Subs-
tanzklasse der PAK gehören eine 
Vielzahl verschiedener Verbindun-
gen, von denen einige auch potenti-
ell krebserzeugend sind.

Zur Überprüfung der PAK-Gehalte 
in schwarzen Tattoofarben wurden 
vom LGL in einer Probenserie ins-
gesamt 21 schwarze Tätowiermittel 
und fünf Permanent-Make-up-Far-
ben auf polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe untersucht. 
Dazu wurde ein Screening-Verfah-
ren mittels HPLC-FLD angewandt. 

Positive Befunde wurden über ein 
GC/MS-Analysenverfahren abgesi-
chert. Mittels geeigneter isotopen-
markierter interner Standards wur-
den die Gehalte von insgesamt 24 
polyzyklischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffen bestimmt. Das Er-
gebnis der Untersuchung: drei Pro-
ben waren hoch belastet (größer 
als 80 mg/kg), vier Proben waren 
mittel belastet, drei Proben waren 
gering und elf unbelastet. 

Die Gruppe der PAK besteht aus 
über 100 Substanzen, acht davon 
sind als krebserregend eingestuft. 
Nach den Vorschriften der Täto-
wiermittel-Verordnung besteht für 
sie somit ein Verwendungsverbot. 
Hinsichtlich der gesundheitlichen 
Relevanz von polyzyklischen aro-
matischen Kohlenwasserstoffen in 
Tätowiermitteln hat das Bundesins-
titut für Risikobewertung (BfR) eine 
toxikologische Bewertung veröf-
fentlicht, nach der ein ernstes Risi-
ko für Verbraucher besteht, wenn 
die Summe an polyzyklischen aro-
matischen Kohlenwasserstoffen 
den Wert von 0,5 mg/kg über-
schreitet oder der Benzo[a]pyren-
Gehalt 0,5 µg/kg übersteigt. Es sei 
davon auszugehen, dass direkt 
nach dem Tätowieren ein Teil der 
PAK in die nähere Umgebung des 
Tattoos, in die Lymphbahnen und 
möglicherweise auch in das Blut 
abgegeben werde. Zudem würden 
PAK vermutlich kontinuierlich aus 
der Tätowierung herausgelöst und 
im Körper verteilt.

Das Bayerische Landesamt für Ge-
sundheit und Lebensmittelsicher-
heit bittet die Praxen, ihre Patien-
ten im Bedarfsfall auf seine Inter-
netseite hinzuweisen: www.lgl.bay-
ern.de in der Rubrik Produkte/Kos-
metika/Tätowiermittel. 




